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Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN 
SPD 

 Fraktionsgeschäftsstelle: 

Bahnstraße 50 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: 0208 / 47 92 41 

Telefax: 0208 / 47 96 68 

E-Mail: gruene-fraktion@stadt-mh.de 

 

 Fraktion im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 Fraktionen in der Bezirksvertretung 3 

 

Vorschlag 
 

Nr.: A 12/0078-01 

gemäß § 9 der Geschäftsordnung öffentlich 
 

Datum: 20.01.2012  Postversand:       
 
Empfänger: 

 Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 Frau/Herrn Vorsitzende/n       des Ausschussname 

 Herrn Bezirksbürgermeister Gerhard Allzeit der Bezirksvertretung 3 

  nachrichtlich Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 
Beratungsfolge: 

Status:* Datum: Gremium: Berichterstattung: 

Ö 30.01.2012 BV 3 Hans-Jürgen Walter; Hermann Stollen 

* Beratungsstatus des jeweiligen Gremiums: Ö = öffentliche Beratung / N = nichtöffentliche Beratung 

 
Optimierung des Zweirichtungsradweges an der Duisburger Straße 

zwischen ehemaligem Straßenbahndepot und der Saarner Straße 

 

Vorschlag: 

 

Die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen schlagen die Erweiterung der Tagesordnung um den 

Punkt „Vorschläge zur Optimierung des Zweirichtungsradweges an der Duisburger Straße zwischen 

ehemaligem Straßenbahndepot und der Saarner Straße“ vor. 

 

Begründung: 

 

Immer wieder kam es in diesem Bereich besonders an den Straßeneinmündungen zu Unfällen und 

„Fastunfällen“. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die Stadtteilkonferenz und die Presse haben sich mit 

diesem Problemthema befasst. 

 

Hans-Jürgen Walter      Hermann Stollen 

Fraktionsvorsitzender     Fraktionssprecher 
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Gleichstellungsrelevante Aspekte 

 

Ja  

Die Darlegung gleichstellungsrelevanter Aspekte erfolgt im Kontext der Drucksache, ggfs. 
als Anlage zur Drucksache. (Dabei müssen z.B. Planungskriterien, Verordnungen, 
Rechtsgrundlagen, Richtlinien etc., die dem Vorschlag zu Grunde liegen, genannt werden. 
Es ist hervorzuheben, zu analysieren und darzulegen, inwieweit gleichstellungsrelevante 
Aspekte berücksichtigt wurden.)  

Nein  

Die Darlegung gleichstellungsrelevanter Aspekte entfällt aus folgenden Gründen:  

….. 

….. 

….. 

 

 

 

 

 


